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Gesetz 
zur Änderung 

straf- und strafverfahrensrechtlicher Bestimmungen 
(4. Strafrechtsänderungsgesetz)

vom 18. Dezember 1987

§ 1

Das Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Repu
blik — StGB — vom 12. Januar 1968 in der Neufassung vom 
19. Dezember 1974 (GBl. I 1975 Nr. 3 S. 14) sowie der Fassung 
des 2. Strafrechtsänderungsgesetzes vom 7. April 1977 (GBl. I 
Nr. 10 S. 100), des 3. Strafrechtsänderungsgesetzes vom 
28. Juni 1979 <GB1. I Nr. 17 S. 139), des Gesetzes vom 
25. März 1982 über die gesellschaftlichen Gerichte der Deut
schen Demokratischen Republik — GGG — (GBl. I Nr. 13 
S. 269) und des Gesetzes vom 29. November 1985 über das 
Post- und Fernmeldewesen (GBl. I Nr. 31 S. 345) wird wie 
folgt geändert:

1. Der § 60 wird aufgehoben.

2. Im §23 Abs. 1 wird das Wort „Todesstrafe“, im §58 
Abs. 3 werden die Worte „und Todesstrafe“, in den §§ 86

. Abs. 2, 97 Abs. 3, 101 Abs. 3, 102 Abs. 3, 103 Abs. 3 und 104 
Abs. 3 die Worte „oder Todesstrafe“ und in den §§91 
Abs. 2, 93 Abs. 3. und 283 Abs. 2 die Worte „oder mit To
desstrafe“ gestrichen.

3. Der § 78 erhält folgende Fassung:

„ §73

Ausschluß der lebenslänglichen Freiheitsstrafe

Gegen Jugendliche wird die lebenslängliche Freiheits
strafe nicht ausgesprochen.“

4. Der § 85 erhält folgende Fassung:

„§ 85
Planung und Durchführung von Aggressionshandlungen

Wer in verantwortlicher staatlicher, politischer, militäri
scher oder wirtschaftlicher Funktion an der Androhung, 
Planung, Vorbereitung oder Durchführung eines Aggres
sionskrieges mitwirkt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
zehn Jahren oder mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe be
straft.“

5. Der § 96 erhält folgende Fassung:

„§96

Hochverrat

(1) Wer es unternimmt,
1. die sozialistische Staats- oder Gesellschaftsordnung der 

Deutschen Demokratischen Republik durch gewaltsa-


